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Freistellung während der 
Kündigungsfrist - böswilliges 
Unterlassen anderweitigen Verdienstes 
Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis 
ordentlich und stellt den Arbeitnehmer trotz dessen 
Beschäftigungsanspruchs von der Arbeit frei, 
unterlässt der Arbeitnehmer in der Regel nicht 
böswillig iSd. § 615 Satz 2 BGB anderweitigen 
Verdienst, wenn er nicht schon vor Ablauf der 
Kündigungsfrist ein anderweitiges 
Beschäftigungsverhältnis eingeht. 
Der Kläger war seit November 2019 bei der 
Beklagten beschäftigt, zuletzt als Senior Consultant 
gegen eine monatliche Vergütung von 6.440,00 Euro 
brutto. Die Beklagte kündigte das Arbeitsverhältnis 
mit Schreiben vom 29. März 2023 ordentlich zum 30. 
Juni 2023 und stellte den Kläger unter Einbringung 
von Resturlaub unwiderruflich von der Pflicht zur 
Erbringung der Arbeitsleistung frei. Der vom Kläger 
erhobenen Kündigungsschutzklage gab das 
Arbeitsgericht am 29. Juni 2023 statt, die von der 
Beklagten dagegen eingelegte Berufung hat das 
Landesarbeitsgericht am 11. Juni 2024 
zurückgewiesen. 
Nach Zugang der Kündigung meldete sich der Kläger 
Anfang April 2023 arbeitssuchend und erhielt von der 
Agentur für Arbeit erstmals Anfang Juli 
Vermittlungsvorschläge. Die Beklagte übersandte 
ihm hingegen schon im Mai und Juni 2023 insgesamt 
43 von Jobportalen oder Unternehmen online 
gestellte Stellenangebote, die nach ihrer 
Einschätzung für den Kläger in Betracht gekommen 
wären. Auf sieben davon bewarb sich der Kläger, 
allerdings erst ab Ende Juni 2023. Nachdem die 
Beklagte dem Kläger für Juni 2023 keine Vergütung 
mehr zahlte, hat er diese mit der vorliegenden Klage 
geltend gemacht. Die Beklagte hat Klageabweisung 
beantragt und eingewendet, der Kläger sei 
verpflichtet gewesen, sich während der Freistellung 
zeitnah auf die ihm überlassenen Stellenangebote zu 
bewerben. Weil er dies unterlassen habe, müsse er 
sich für Juni 2023 nach § 615 Satz 2 BGB fiktiven 
anderweitigen Verdienst in Höhe des bei der 
Beklagten bezogenen Gehalts anrechnen lassen. 
Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die 
Berufung des Klägers hat das Landesarbeitsgericht 
ihr stattgegeben. Die dagegen erhobene Revision 
der Beklagten blieb vor dem Fünften Senat des 
Bundesarbeitsgerichts ohne Erfolg. Die Beklagte 
befand sich aufgrund der von ihr einseitig erklärten 
Freistellung des Klägers während der 
Kündigungsfrist im Annahmeverzug und schuldet 
dem Kläger nach § 615 Satz 1 BGB iVm. § 611a Abs. 
2 BGB die vereinbarte Vergütung für die gesamte 
Dauer der Kündigungsfrist. Nicht erzielten 
anderweitigen Verdienst muss sich der Kläger nicht 
nach § 615 Satz 2 BGB anrechnen lassen. Der durch 
eine fiktive Anrechnung nicht erworbenen 
Verdienstes beim Arbeitnehmer eintretende Nachteil 
ist nur gerechtfertigt, wenn dieser wider Treu und 
Glauben (§ 242 BGB) untätig geblieben ist. Weil § 
615 Satz 2 BGB eine Billigkeitsregelung enthält, kann 

der Umfang der Obliegenheit des Arbeitnehmers zu 
anderweitigem Erwerb nicht losgelöst von den 
Pflichten des Arbeitgebers beurteilt werden. Die 
Beklagte hat nicht dargelegt, dass ihr die Erfüllung 
des aus dem Arbeitsverhältnis resultierenden, auch 
während der Kündigungsfrist bestehenden 
Beschäftigungsanspruchs des Klägers unzumutbar 
gewesen wäre. Ausgehend hiervon bestand für ihn 
keine Verpflichtung, schon vor Ablauf der 
Kündigungsfrist zur finanziellen Entlastung der 
Beklagten ein anderweitiges 
Beschäftigungsverhältnis einzugehen und daraus 
Verdienst zu erzielen. 
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 12. Februar 2025 – 5 AZR 
127/24 – Pressemitteilung 6/25 

 
Schadensersatz bei verspäteter 
Zielvorgabe 
Verstößt der Arbeitgeber schuldhaft gegen seine 
arbeitsvertragliche Verpflichtung, dem Arbeitnehmer 
rechtzeitig für eine Zielperiode Ziele vorzugeben, an 
deren Erreichen die Zahlung einer variablen 
Vergütung geknüpft ist (Zielvorgabe), löst dies, wenn 
eine nachträgliche Zielvorgabe ihre Motivations- und 
Anreizfunktion nicht mehr erfüllen kann, 
grundsätzlich einen Anspruch des Arbeitnehmers 
nach § 280 Abs. 1, Abs. 3 BGB iVm. § 283 Satz 1 
BGB auf Schadensersatz statt der Leistung aus. 
Der Kläger war bei der Beklagten bis zum 30. 
November 2019 als Mitarbeiter mit 
Führungsverantwortung beschäftigt. 
Arbeitsvertraglich war ein Anspruch auf eine variable 
Vergütung vereinbart. Eine ausgestaltende 
Betriebsvereinbarung bestimmt, dass bis zum 1. 
März des Kalenderjahres eine Zielvorgabe zu 
erfolgen hat, die sich zu 70 % aus 
Unternehmenszielen und 30 % aus individuellen 
Zielen zusammensetzt, und sich die Höhe des 
variablen Gehaltsbestandteils nach der 
Zielerreichung des Mitarbeiters richtet. Am 26. 
September 2019 teilte der Geschäftsführer der 
Beklagten den Mitarbeitern mit 
Führungsverantwortung mit, für das Jahr 2019 werde 
bezogen auf die individuellen Ziele entsprechend der 
durchschnittlichen Zielerreichung aller 
Führungskräfte in den vergangenen drei Jahren von 
einem Zielerreichungsgrad von 142 % ausgegangen. 
Erstmals am 15. Oktober 2019 wurden dem Kläger 
konkrete Zahlen zu den Unternehmenszielen 
einschließlich deren Gewichtung und des 
Zielkorridors genannt. Eine Vorgabe individueller 
Ziele für den Kläger erfolgte nicht. Die Beklagte 
zahlte an den Kläger für 2019 eine variable 
Vergütung iHv. 15.586,55 Euro brutto. 
Der Kläger hat die Auffassung vertreten, die Beklagte 
sei ihm zum Schadensersatz verpflichtet, weil sie für 
das Jahr 2019 keine individuellen Ziele und die 
Unternehmensziele verspätet vorgegeben habe. Es 
sei davon auszugehen, dass er rechtzeitig 
vorgegebene, billigem Ermessen entsprechende 
Unternehmensziele zu 100 % und individuelle Ziele 
entsprechend dem Durchschnittswert von 142 % 



 

 

 

erreicht hätte. Deshalb stünden ihm unter 
Berücksichtigung der von der Beklagten geleisteten 
Zahlung weitere 16.035,94 Euro brutto als 
Schadensersatz zu. Die Beklagte hat die Auffassung 
vertreten, die Zielvorgabe sei rechtzeitig erfolgt und 
habe den Grundsätzen der Billigkeit entsprochen, 
weshalb ein Schadensersatzanspruch wegen 
verspäteter Ziel-vorgabe ausgeschlossen sei. 
Unabhängig davon könne der Kläger allenfalls eine 
Leistungsbestimmung durch Urteil nach § 315 Abs. 3 
Satz 2 Halbs. 2 BGB verlangen. Die Möglichkeit einer 
gerichtlichen Ersatzleistungsbestimmung schließe 
Schadensersatzansprüche wegen verspäteter 
Zielvorgabe aus. Im Übrigen sei die Höhe eines 
möglichen Schadens unzutreffend berechnet. 
Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen, das 
Landesarbeitsgericht hat ihr auf die Berufung des 
Klägers stattgegeben. Die Revision der Beklagten 
hatte vor dem Zehnten Senat des 
Bundesarbeitsgerichts keinen Erfolg. Der Kläger hat 
gegen die Beklagte, wie vom Landesarbeitsgericht 
zu Recht erkannt, nach § 280 Abs. 1, Abs. 3 BGB 
iVm. § 283 Satz 1 BGB einen Anspruch auf 
Schadensersatz iHv. 16.035,94 Euro brutto. Die 
Beklagte hat ihre Verpflichtung zu einer den 
Regelungen der Betriebsvereinbarung 
entsprechenden Zielvorgabe für das Jahr 2019 
schuldhaft verletzt, indem sie dem Kläger keine 
individuellen Ziele vorgegeben und ihm die 
Unternehmensziele erst verbindlich mitgeteilt hat, 
nachdem bereits etwa ¾ der Zielperiode abgelaufen 
waren. Eine ihrer Motivations- und Anreizfunktion 
gerecht werdende Zielvorgabe war zu diesem 
Zeitpunkt nicht mehr möglich. Deshalb kommt 
hinsichtlich der Ziele auch keine nachträgliche 
gerichtliche Leistungsbestimmung nach § 315 Abs. 3 
Satz 2 Halbs. 2 BGB in Betracht. Bei der im Wege 
der Schätzung (§ 287 Abs. 1 ZPO) zu ermittelnden 
Höhe des zu ersetzenden Schadens war nach § 252 
Satz 2 BGB von der für den Fall der Zielerreichung 
zugesagten variablen Vergütung auszugehen und 
anzunehmen, dass der Kläger bei einer billigem 
Ermessen entsprechenden Zielvorgabe die 
Unternehmensziele zu 100 % und die individuellen 
Ziele entsprechend dem Durchschnittswert von 142 
% erreicht hätte. Besondere Umstände, die diese 
Annahme ausschließen, hat die Beklagte nicht 
dargetan. Der Kläger musste sich kein 
anspruchsminderndes Mitverschulden iSv. § 254 
Abs. 1 BGB anrechnen lassen. Bei einer 
unterlassenen oder verspäteten Zielvorgabe des 
Arbeitgebers scheidet ein Mitverschulden des 
Arbeitnehmers wegen fehlender Mitwirkung 
regelmäßig aus, weil allein der Arbeitgeber die 
Initiativlast für die Vorgabe der Ziele trägt. 
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 19. Februar 2025 – 10 
AZR 57/24 – Pressemitteilung 7/25 

 
Digitales Zugangsrecht einer 
Gewerkschaft zum Betrieb 
Ein Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, der für ihn 
tarifzuständigen Gewerkschaft die dienstlichen E-
Mail-Adressen seiner – bereits vorhandenen und neu 
hinzukommenden – Arbeitnehmer zum Zweck der 
Mitgliederwerbung mitzuteilen. Ein solches 
Begehren kann nicht auf eine von den Gerichten – im 
Weg der gesetzesvertretenden Rechtsfortbildung – 

vorzunehmende Ausgestaltung der durch Art. 9 Abs. 
3 GG garantierten Koalitionsbetätigungsfreiheit 
gestützt werden. 
Die Parteien haben über Möglichkeiten der 
klagenden Gewerkschaft gestritten, im Betrieb der 
Beklagten digital Werbung zu betreiben. Die 
Beklagte entwickelt, produziert und vertreibt 
Sportartikel. Sie ist die Obergesellschaft eines 
weltweiten Konzerns. Die Klägerin ist die für die 
Beklagte zuständige Gewerkschaft. Im Betrieb sind 
etwa 5.400 Arbeitnehmer tätig. Ein erheblicher Teil 
der betriebsinternen Kommunikation findet digital – 
ua. über E-Mail, die von Microsoft 365 entwickelte 
Anwendung Viva Engage und das konzernweite 
Intranet – statt. Die meisten Arbeitnehmer verfügen 
über eine unter der Domain der Beklagten generierte 
– namensbezogene – E-Mail-Adresse. 
Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, ihr müsse 
für die Mitgliederwerbung ein „Zugang“ zu diesen 
Kommunikationssystemen eingeräumt werden. Die 
Beklagte sei daher ua. verpflichtet, ihr sämtliche 
betrieblichen E-Mail-Adressen der Arbeitnehmer zu 
übermitteln. Zumindest habe sie einen solchen 
Anspruch, um den Arbeitnehmern bis zu 104 E-Mails 
im Jahr mit einer Größe von bis zu 5 MB zu 
übersenden. Zudem sei ihr ein Zugang als „internal 
user“ zum konzernweiten Netzwerk bei Viva Engage 
zu gewähren, damit sie dort eine bestimmte Anzahl 
werbender Beiträge einstellen könne. Außerdem 
müsse die Beklagte auf der Startseite ihres Intranets 
eine Verlinkung mit einer Webseite der Klägerin 
vornehmen. 
Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen. Die 
Revision der Klägerin hatte vor dem Ersten Senat 
des Bundesarbeitsgerichts keinen Erfolg. 
Art. 9 Abs. 3 GG gewährleistet einer Gewerkschaft 
zwar grundsätzlich die Befugnis, betriebliche E-Mail-
Adressen der Arbeitnehmer zu Werbezwecken und 
für deren Information zu nutzen. Allerdings haben die 
Gerichte – mangels Tätigwerdens des Gesetzgebers 
– bei der Ausgestaltung der 
Koalitionsbetätigungsfreiheit auch die mit einem 
solchen Begehren konfligierenden Grundrechte des 
Arbeitgebers aus Art. 14 und Art. 12 Abs. 1 GG sowie 
die ebenfalls berührten Grundrechte der 
Arbeitnehmer aus Art. 2 Abs. 1 iVm. Art. 1 Abs. 1 GG 
bzw. Art. 8 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union in den Blick zu nehmen. Sie 
haben alle betroffenen Positionen im Weg der 
praktischen Konkordanz so in Ausgleich zu bringen, 
dass sie trotz ihres Gegensatzes für alle Beteiligten 
möglichst weitgehend wirksam werden. Hiervon 
ausgehend blieb der auf eine bloße Übermittlung der 
betrieblichen E-Mail-Adressen gerichtete 
Klageantrag erfolglos. Ein solches isoliertes 
Begehren ermöglicht keine – die kollidierenden 
Verfassungswerte ausgleichende – Ausgestaltung 
der Koalitionsbetätigungsfreiheit. 
Auch der hilfsweise Klageantrag, der auf eine 
Mitteilung der betrieblichen E-Mail-Adressen und 
eine Duldung ihrer Verwendung in bestimmtem 
Umfang abzielte, war unbegründet. Die mit dem 
Leistungs- und Duldungsverlangen jeweils 
einhergehenden Belastungen der Beklagten 
beeinträchtigen sie erheblich in ihrer 
verfassungsrechtlich garantierten wirtschaftlichen 
Betätigungsfreiheit und begründen – schon jeweils 



 

 

 

für sich genommen – ihr überwiegendes 
Schutzbedürfnis gegen eine solche 
Inanspruchnahme. Das Abwägungsergebnis hat 
nicht zur Folge, dass damit für die Klägerin keine 
Möglichkeit eröffnet wäre, das E-Mail-System der 
Beklagten zu Werbe- oder Informationsmaßnahmen 
zu nutzen. Ihr steht die Möglichkeit offen, die 
Arbeitnehmer vor Ort im Betrieb nach ihrer 
betrieblichen E-Mail-Adresse zu fragen. Auch für 
deren grundrechtlich verbürgte Belange stellt dies 
den schonendsten Ausgleich dar.  
Der auf eine Nutzung des konzernweiten Netzwerks 
bei Viva Engage gerichtete Klageantrag blieb 
ebenfalls erfolglos. Die damit verbundenen 
Beeinträchtigungen der Beklagten übersteigen das 
durch Art. 9 Abs. 3 GG geschützte Interesse der 
Klägerin an der Durchführung solcher 
Werbemaßnahmen. 
Auch der auf die Vornahme einer Verlinkung im 
Intranet der Beklagten abzielende Klageantrag war 
unbegründet. Die Klägerin konnte ihr Begehren 
mangels einer planwidrigen Regelungslücke im 
Betriebsverfassungsgesetz nicht auf eine analoge 
Anwendung von § 9 Abs. 3 Satz 2 BPersVG stützen. 
Ob sich ein solches Begehren grundsätzlich aus Art. 
9 Abs. 3 GG ergeben kann, konnte der Senat 
offenlassen. Jedenfalls kann die Klägerin nicht 
verlangen, dass ein auf ihre Webseite verweisender 
Link auf der Startseite des Intranets angebracht wird. 
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 28. Januar 2025 – 1 AZR 
33/24 – Pressemitteilung 4/25 
 
Entgeltabrechnungen als 
elektronisches Dokument 
Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer gemäß § 108 
Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung (GewO) bei 
Zahlung des Arbeitsentgelts eine Abrechnung in 
Textform zu erteilen. Diese Verpflichtung kann er 
grundsätzlich auch dadurch erfüllen, dass er die 
Abrechnung als elektronisches Dokument zum Abruf 
in ein passwortgeschütztes digitales 
Mitarbeiterpostfach einstellt. 
Die Klägerin ist im Einzelhandelsbetrieb der 
Beklagten als Verkäuferin beschäftigt. Für den 
Konzernverbund, dem die Beklagte angehört, regelt 
die Konzernbetriebsvereinbarung über die 
Einführung und Anwendung eines digitalen 
Mitarbeiterpostfachs vom 7. April 2021, dass alle 
Personaldokumente, insbesondere 
Entgeltabrechnungen, über einen externen Anbieter 
in einem digitalen Mitarbeiterpostfach bereitgestellt 
werden und von den Beschäftigten über einen 
passwortgeschützten Online-Zugriff abrufbar sind. 
Sofern für Beschäftigte keine Möglichkeit besteht, 
über ein privates Endgerät auf die im digitalen 
Mitarbeiterpostfach hinterlegten Dokumente 
zuzugreifen, hat der Arbeitgeber zu ermöglichen, die 
Dokumente im Betrieb einzusehen und 
auszudrucken. Auf Grundlage der 
Konzernbetriebsvereinbarung stellte die Beklagte ab 
März 2022 Entgeltabrechnungen nur noch 
elektronisch zur Verfügung. Dem widersprach die 
Klägerin und verlangte, ihr weiterhin Abrechnungen 
in Papierform zu übersenden. 
Das Landesarbeitsgericht hat der Klage, mit der die 
Klägerin die Erteilung der Entgeltabrechnungen 

begehrt, stattgegeben. Es hat angenommen, die 
Entgeltabrechnungen seien ihr durch Einstellen in 
das Online-Portal nicht ordnungsgemäß erteilt. Bei 
Entgeltabrechnungen handele es sich um 
zugangsbedürftige Erklärungen. Ein digitales 
Mitarbeiterpostfach sei nur dann als 
Empfangsvorrichtung geeignet, wenn der Empfänger 
es – anders als die Klägerin im Streitfall – für den 
Erklärungsempfang im Rechts- und 
Geschäftsverkehr bestimmt habe. 
Die Revision der Beklagten hatte vor dem Neunten 
Senat des Bundesarbeitsgerichts Erfolg. Sie führt zur 
Zurückverweisung der Sache an das 
Landesarbeitsgericht. 
Erteilt der Arbeitgeber Entgeltabrechnungen, indem 
er diese in ein digitales Mitarbeiterpostfach einstellt, 
wahrt er damit grundsätzlich die von § 108 Abs. 1 
Satz 1 GewO vorgeschriebene Textform. Der 
Anspruch eines Arbeitnehmers auf Abrechnung 
seines Entgelts ist eine sog. Holschuld, die der 
Arbeitgeber erfüllen kann, ohne für den Zugang der 
Abrechnung beim Arbeitnehmer verantwortlich zu 
sein. Es genügt, dass er die Abrechnung an einer 
elektronischen Ausgabestelle bereitstellt. Hierbei hat 
er den berechtigten Interessen der Beschäftigten, die 
privat nicht über die Möglichkeit eines Online-Zugriffs 
verfügen, Rechnung zu tragen. 
Die in der Konzernbetriebsvereinbarung im Rahmen 
des § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG geregelte digitale 
Zurverfügungstellung der Entgeltabrechnungen greift 
nicht unverhältnismäßig in die Rechte der 
betroffenen Arbeitnehmer ein. Der Senat ist jedoch 
an einer abschließenden Entscheidung gehindert, 
weil bisher keine Feststellungen dazu getroffen 
worden sind, ob Einführung und Betrieb des digitalen 
Mitarbeiterpostfachs in die Zuständigkeit des 
Konzernbetriebsrats fallen. 
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 28. Januar 2025 – 9 AZR 
48/24 – Pressemitteilung 3/25 
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Dieses Rundschreiben erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit. Es dient lediglich zu Informationszwecken und bietet 
einen allgemeinen Überblick.  
 
Obwohl wir uns bemühen, zuverlässige und aktuelle Informa-
tionen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass diese In-
formationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Ein-
gangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein wer-
den.  
 
Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und 
nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer 
juristischen Person ausgerichtet.  
 
Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne 
geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der 
betreffenden Situation.  
 
Es können keinerlei vertragliche oder nicht vertragliche Ver-
pflichtungen bzw. Haftungsansprüche gegenüber den Unter-
nehmen der BRB Unternehmensgruppe, deren Gesellschaf-
tern, Berufsträgern sowie weiteren Mitarbeitern abgeleitet 
werden.  

 

 

 

 

 


